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EINLEITUNG

Im Einklang mit globalen politischen Normen werden im internationalen Sport die 
Teilnehmer traditionell nach ihrer Staatsbürgerschaft klassifiziert. Dies hat mehrere 
interessante rechtliche Fragen aufgeworfen.

Gültigkeit von Verbandsmannschaftswettbewerben
 
Die Gültigkeit von (nationalen) Verbandsmannschaftswettbewerben – im Kontext des 
Europäischen Rechts – wurde konsequent gestützt.

In der Rechtssache Walrave entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH), dass das in den 
Art. 7, 48 und 59 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
enthaltene Verbot jeglicher Diskriminierung aus Gründen der Staatsbürgerschaft 
„keine Rolle bei der Aufstellung von Wettkampfmannschaften, etwa in der Form von 
Nationalmannschaften, [spielt,] da es bei der Bildung dieser Mannschaften um Fragen geht, 
die ausschliesslich von sportlichem Interesse sind und als solche nichts mit wirtschaftlicher 
Betätigung zu tun haben.“1

In der Rechtssache Donà hat der EuGH das Urteil in der Rechtssache Walrave bestätigt und 
festgestellt, dass die Gesetze über die Freizügigkeit und den freien Dienstleistungsverkehr 
„jedoch [nicht] einer Regelung oder Praxis entgegen[stehen], welche die ausländischen 
Spieler von der Mitwirkung bei bestimmten Begegnungen aus nichtwirtschaftlichen 
Gründen ausschliesst, die mit dem besonderen Charakter und Rahmen dieser Begegnungen 
zusammenhängen und deshalb ausschliesslich den Sport als solchen betreffen, wie dies zum 
Beispiel bei Begegnungen zwischen Nationalmannschaften verschiedener Länder der Fall ist.”2

In der Rechtssache Bosman hat der EuGH die früheren Feststellungen in den Rechtssachen Walrave 
und Donà bezüglich der Gültigkeit von (nationalen) Verbandsmannschaftswettbewerben 
bestätigt.3

Regelung der sportlichen Nationalität

Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) erkennt zwar das unbestreitbare Recht eines 
Staates an, seine eigenen Regeln bezüglich der Nationalität aufzustellen4, er hat jedoch immer 
wieder die Befugnis internationaler Sportgremien bestätigt, die „sportliche Nationalität“ 
zu regeln, indem er „zwei verschiedene Rechtsordnungen, eine des öffentlichen Rechts 
und eine des Privatrechts, die sich nicht überschneiden und nicht miteinander in Konflikt 
geraten“ feststellt.5

1.  Rechtssache 36/74 Walrave et al / Union Cycliste Internationale et al.
2.  Rechtssache 13/76, Donà / Mantero.
3.  Rechtssache 415/93, Union Royale Belge Des Sociétés De Football Association et al / Bosman et al.
4.  CAS 94/132 Puerto Rico Amateur Baseball Federation (PRABF) / USA Baseball (USAB).
5.  TAS 92/80 B. / Fédération Internationale de Basketball (FIBA).
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Dies wurde im Jahr 1998 in einem Advisory Award folgendermassen zusammengefasst (freie 
Übersetzung aus dem Französischen):

„Eine Person kann zwei oder mehr rechtliche Staatsbürgerschaften haben, aber jeder 
Athlet kann nur eine sportliche Staatsbürgerschaft haben ... Wenn der Athlet hinsichtlich 
seiner sportlichen Staatsbürgerschaft seine Wahl getroffen hat, gehen die möglichen 
Vorteile einer doppelten Staatsbürgerschaft im Sport verloren. Folglich gibt es keinen 
Grund, Athleten im Sport ungleich zu behandeln, je nachdem, ob ein Athlet über eine 
oder mehrere rechtliche Staatsbürgerschaften verfügt”.6

Das CAS hat entschieden, dass der einzige gültige Mechanismus zur Regulierung der 
sportlichen Staatsbürgerschaft die Anwendung objektiver, identifizierbarer Kriterien ist, da 
„es offensichtlich heikel ist, die emotionalen, sentimentalen und kulturellen Verbindungen 
zu definieren, die ein Athlet/eine Athletin mit einem bestimmten Land zu haben glaubt, da 
es sich hierbei weitgehend um subjektive Angelegenheiten handelt“.7

FIFA-Bestimmungen über die Spielberechtigung

Obwohl sich die Mitgliedschaft internationaler Sportverbände an der internationalen 
politischen Ordnung orientiert, ist sie nicht strikt auf souveräne Staaten beschränkt. Bei 
Redaktionsschluss dieses Dokuments gehören der FIFA 211 Fussballverbände an, während 
die Vereinten Nationen 193 souveräne Staaten als Mitglieder zählen. Im Bereich des Fussballs 
werden diese zusätzlichen Territorien rechtmässig als „souveräne Sportstaaten“ betrachtet.8 

(Spätestens) seit 1990 sind die Bestimmungen für die Spielberechtigung für (nationale) 
Verbandsmannschaften im internationalen Fussball in den FIFA-Ausführungsbestimmungen 
zu den Statuten („Ausführungsbestimmungen“) enthalten.

Zunächst sah das Reglement lediglich vor, dass ein Spieler für die Verbandsmannschaften 
eines Fussballverbandes spielberechtigt war, wenn er die Staatsbürgerschaft des Gebiets 
besass, in dem der betreffende Fussballverband seinen Sitz hat. Sobald ein Spieler für 
die Verbandsmannschaft dieses Fussballverbandes (auf irgendeiner Ebene) an einem 
offiziellen Wettkampf teilgenommen hatte, war er für die Dauer seiner Karriere im 
Verbandsmannschaftsfussball an die mit diesem Fussballverband verbundene „sportliche 
Staatsbürgerschaft“ gebunden. Die einzige Ausnahme betraf den Fall, dass die 
Staatsbürgerschaft eines Spielers unfreiwillig geändert wurde.

6. CAS 98/215 International Baseball Association (IBA).
7. CAS 2007/A/1377 Melanie Rinaldi / Fédération Internationale de Natation. (FINA).
8. CAS 94/132 a. a. O.
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Zwischen 2004 und 2008 wurden unter anderem Bestimmungen eingeführt, mit denen es 
Spielern erlaubt wurde, ihre sportliche Staatsbürgerschaft zu wechseln (wenn bestimmte 
objektive Kriterien erfüllt waren), und mit denen die Bestimmungen für Spieler mit einer 
geteilten „gleichen Staatsbürgerschaft“ (in Bezug auf mehrere Verbände) sowie für Spieler, 
die eine neue Staatsbürgerschaft erworben hatten, geregelt wurden.9

Am 18. September 2020 verabschiedete der FIFA-Kongress erstmals seit dem FIFA-
Kongress im Mai 2008 wieder eine umfassende Modernisierung der Bestimmungen für die 
Spielberechtigung. Dieser Reform ging ein umfassender Arbeitsgruppenprozess voraus, an 
dem Delegierte von mehreren Mitgliedsverbänden (MV) und die FIFPRO teilnahmen. Die 
Arbeitsgruppe analysierte eingehend den bestehenden Regelungsrahmen, berücksichtigte 
Eingaben von MV und stellte Praktiken fest, die sich im Laufe von über 20 Jahren 
Rechtsprechung entwickelt hatten.

Bei der Verabschiedung der Reformen, entwickelte die FIFA die folgenden Kerngrundsätze, 
auf denen ihre Bestimmungen betreffend Spielberechtigung aufbauen:

• „Keine Staatsbürgerschaft, keine Spielberechtigung“. Die Spielberechtigung 
muss auf einem objektiven Massstab beruhen (d. h. der Staatsbürgerschaft des 
Spielers).

• Gleichbehandlung aller MV

• Bestehen einer echten Verbindung zwischen dem Spieler und dem MV, den sie 
vertreten (möchten)

• Vermeidung von Fällen übermässiger Strenge oder Härte

• Missbrauchsvermeidung (d. h. „Staatsbürgerschafts-Shopping”)

• Schutz der sportlichen Integrität des internationalen Wettbewerbs

Dieser Kommentar soll allen Akteuren als umfassender Leitfaden für die Bestimmungen für 
die Spielberechtigung für Verbandsmannschaften im internationalen Fussball dienen, die am 
18. September 2020 vom FIFA-Kongress erlassen wurden.

9. Siehe z. B. FIFA-Zirkular Nr. 901 vom 19. März 2004; FIFA-Zirkular Nr. 1093 vom 21. Juni 2007; FIFA-Zirkular Nr. 1147 
vom 18. Juni 2008.
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ARTIKEL 5 

 

ART. 5 GRUNDSÄTZE 

1. Jede Person, die die dauerhafte Staatsbürgerschaft eines Landes besitzt, die 
nicht an den Wohnsitz geknüpft ist, ist als Spieler für die Verbandsmannschaft 
des betreffenden Landes spielberechtigt.

2. Der Besitz einer Staatsbürgerschaft ist von der Berechtigung zum Erwerb 
einer Staatsbürgerschaft zu unterscheiden. Ein Spieler besitzt eine 
Staatsbürgerschaft, wenn er kraft eines nationalen Gesetzes:

a)  automatisch eine Staatsbürgerschaft erhalten hat (z. B. bei 
Geburt), ohne dass er dafür irgendwelche weiteren administrativen 
Voraussetzungen erfüllen musste (z. B. Aufgabe einer anderen 
Staatsbürgerschaft), oder

b) eine Staatsbürgerschaft in einem Einbürgerungsverfahren erworben 
hat.

3. Ein Spieler, der von einem Verband in einem Spiel eines offiziellen 
Wettbewerbs irgendeiner Kategorie und Fussballsparte eingesetzt wurde 
(Voll- oder Teileinsatz), darf vorbehaltlich der Ausnahmeregelungen 
gemäss nachfolgendem Art. 9 nicht mehr in einem internationalen Spiel 
für eine Verbandsmannschaft eines anderen Verbands eingesetzt werden.

4. Im Sinne der nachfolgenden Art. 6 bis 9 bedeutet die Formulierung „auf 
dem Gebiet des betreffenden Verbands wohnhaft“ eine Periode physischer 
Anwesenheit auf dem Gebiet dieses Verbands. Die Periode muss sich über 
eine bestimmte Zeitspanne (in Jahren) gemäss entsprechender Bestimmung 
erstrecken.

a)  Die Periode physischer Anwesenheit wird durch folgende Ereignisse 
nicht unterbrochen:

i) kurze Aufenthalte im Ausland aus persönlichen Gründen

ii) Urlaub im Ausland ausserhalb der Fussballsaison
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iii) medizinische Behandlung oder Rehabilitation im Ausland nach 
einer Verletzung oder Erkrankung

iv) Reisen ins Ausland aufgrund der Beschäftigung im Fussball

b)  Die Periode physischer Anwesenheit wird unterbrochen (und die 
Zeitberechnung neu gestartet), wenn:

i) ein Spieler zu einem Verein eines anderen Verbands transferiert 
wird oder

ii) sich ein Spieler aus einem anderen als den in lit. a dieses 
Absatzes genannten Gründen nicht auf dem massgebenden 
Gebiet aufhält.

5. Ungeachtet von Art. 5 Abs. 4 lit. a und vorbehaltlich ausserordentlicher 
Umstände muss sich ein Spieler während einer Zeitspanne von 12 Monaten 
mindestens an 183 Tagen physisch auf dem Gebiet eines Verbands 
aufhalten, damit anerkannt wird, dass er in diesem Jahr auf dem Gebiet 
des betreffenden Verbands wohnhaft war.

6. Für sämtliche Anträge hinsichtlich Spielberechtigung oder Verbandswechsel 
im Sinne von Art. 6 bis 9 gilt die Verfahrensordnung für die Kommission 
für den Status von Spielern und für die Kammer zur Beilegung von 
Streitigkeiten.
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     KOMMENTAR 

Art. 5 Abs. 1 und 2

1. Art. 5 Abs. 1 bildet die Grundlage, auf der ein Spieler die Spielberechtigung für die Ver-
bandsmannschaften eines MV geltend machen kann.

2. Die Spielberechtigung ist an folgende zwei Voraussetzungen geknüpft:

2.1 Der Spieler „besitzt“ die Staatsbürgerschaft, und
 
2.2 bei der Staatsbürgerschaft handelt es sich um eine „dauerhafte Staatsbürgerschaft 

eines Landes ..., die nicht an den Wohnsitz geknüpft ist”.

3. Art. 5 Abs. 2 wurde im Rahmen der Reform vom September 2020 zur Klä-
rung der Bedeutung von „Besitz einer Staatsbürgerschaft ” eingeführt, 
nachdem es über die Jahre mehrere Anfragen von MV gegeben hatte. 
 

Bedeutung von „Staatsbürgerschaft“

4. Die Ausführungsbestimmungen haben sich in der Vergangenheit im Zusammenhang mit 
der Spielberechtigung für Verbandsmannschaften auf die „Staatsbürgerschaft“ bezo-
gen. Dies hat gelegentlich zu Verwirrung bei MV geführt, wenn die nationalen Gesetze 
zwischen den Begriffen „Staatsangehörigkeit“ und „Staatsbürgerschaft“ unterscheiden.

5. Im Völkerrecht wird für die rechtliche Bindung zwischen einem Individuum und dem Staat 
der Begriff „Staatsangehörigkeit“ verwendet. Der Internationale Gerichtshof hat „Sta-
atsangehörigkeit“ definiert als ein:

“Rechtliches Band, das auf einer sozialen Tatsache der Bindung, einer echten Verbindung 
von Existenz, Interessen und Gefühlen sowie auf der Existenz gegenseitiger Rechte und 
Pflichten beruht. Man kann sagen, dass sie den juristischen Ausdruck der Tatsache 
darstellt, dass die Person, der sie entweder direkt durch das Gesetz oder als Ergebnis 
eines Aktes der Behörden verliehen wird, in der Tat enger mit der Bevölkerung des 
Staates verbunden ist, der die Staatsangehörigkeit verleiht, als mit der Bevölkerung 
jedes anderen Staates.“10

6. Einer der vielen Mechanismen, die einem Staat zur Verfügung stehen, um die Staatsan-
gehörigkeit einer Person zu legitimieren, ist die Gewährung der Staatsbürgerschaft. Das 
CAS hat dies wie folgt kommentiert:

10.   Nottebohm-Fall (zweite Phase), Urteil vom 6. April 1955: Sammlung des IGH 1955, S. 23.  

KOMMENTAR ZU DEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE SPIELBERECHTIGUNG FÜR VERBANDSMANNSCHAFTEN



10

„Es gibt im internationalen Recht und im innerstaatlichen Recht einiger Länder eindeutig 
Raum für eine Unterscheidung zwischen ‚Staatsbürgerschaft‘ und ‚Staatangehörigkeit‘. 
Dies kann in der Aussage ausgedrückt werden, dass alle Bürger Staatsangehörige sind, 
aber nicht alle Staatsangehörigen notwendigerweise Bürger sind. Das heisst, dass es in 
der Beziehung einer Person zu einem bestimmten Staat zu einem Punkt kommen kann, 
an dem die Person möglicherweise die Staatsangehörigkeit dieses Staates erlangt, 
obwohl sie nicht Bürgerin dieses Staates ist.“11

7. Diesbezüglich ist im FIFA-Wettbewerbsreglement durchgehend angegeben, dass der 
Nachweis der „Nationalität“ nur durch den Besitz eines „definitiv ausgestellten, inter-
national gültigen Reisepasses” erbracht wird. So ist zum Beispiel in Art. 19 Abs. 3 des 
Reglements für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 geregelt:

„Für den Nachweis der Identität und Nationalität eines Spielers wird einzig ein definitiv 
ausgestellter, international gültiger Reisepass akzeptiert, in dem im lateinischen 
Alphabet ausdrücklich der Vor- und Nachname sowie das Geburtsdatum des Spielers 
(Tag, Monat, Jahr) genannt ist. Ein Identitätsausweis oder andere offizielle lokale 
Dokumente reichen nicht zum Nachweis der Identität.“

 
Bedeutung von „Besitz einer Staatsbürgerschaft”

8. Die erste Voraussetzung bezieht sich auf die Bedeutung von „Besitz einer Staatsbürger-
schaft“.

9. Nach der Reform von 2020 gibt es eine klare Unterscheidung zwischen „Besitz einer 
Staatsbürgerschaft“ und „Berechtigung zum Erwerb einer Staatsbürgerschaft”. Es gibt 
zwei allgemeine Szenarien, in denen eine Person aufgrund nationalen Rechts möglicher-
weise „eine Staatsbürgerschaft besitzt“.

10. Das erste Szenario betrifft den Fall, dass die Person die Staatsbürgerschaft „automatisch 
... erhalten hat ..., ohne dass [sie] dafür irgendwelche weiteren administrativen Voraus-
setzungen erfüllen musste.“ Dieses setzt sich aus zwei Elementen zusammen.

10.1 Das erste Element verlangt, dass die Staatsbürgerschaft „automatisch“ erlangt 
wird. Dies geschieht im Allgemeinen bei der Geburt eines Spielers, vorbehaltlich 
des einschlägigen nationalen Rechts, nach dem Grundsatz des jus solis (die 
Staatsbürgerschaft ist an den Geburtsort gebunden) oder des jus sanguinis (die 
Staatsbürgerschaft ist an die Staatsbürgerschaft eines oder beider Elternteile 
gebunden) oder einer Kombination aus beidem.

10.2 Das zweite Element verlangt, dass die automatische Zuerkennung der 
Staatsbürgerschaft den Spieler nicht verpflichtet „irgendwelche weiteren 
administrativen Voraussetzungen [zu erfüllen]”.

11. CAS OG 00/003 Arturo Miranda / International Olympic Committee (IOC). 
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10.2.1 Wenn das massgebliche nationale Recht verlangt, dass vor der 
automatischen Zuerkennung der Staatsbürgerschaft bestimmte 
Formalitäten in Verbindung mit der Geburt erfüllt sein müssen (z. B. 
Registrierung der Geburt, Antrag auf Staatsbürgerschaft aufgrund 
der Geburt im Ausland), gelten diese nicht als „weitere administrative 
Anforderungen“.

10.2.2 Wenn das massgebliche nationale Recht eine wesentliche 
Voraussetzung vorschreibt, die vor der automatischen Zuerkennung 
der Staatsbürgerschaft erfüllt sein muss (z. B. Aufgabe einer anderen 
Staatsbürgerschaft, eine erhebliche Wartezeit nach der Geburt), so gilt 
dies als eine „weitere administrative Anforderung“.

10.2.3 In solchen Fällen verfügt der Spieler vor der Erfüllung der wesentlichen 
Voraussetzung lediglich über die „Berechtigung zum Erwerb einer 
Staatsbürgerschaft“, im Gegensatz zu der Annahme, dass er im „Besitz 
einer Staatsbürgerschaft“ ist. Zur Vermeidung von Missverständnissen 
wird darauf hingewiesen, dass die Berechtigung zum Erwerb einer 
Staatsbürgerschaft nicht zur Spielberechtigung eines Spielers für die 
Verbandsmannschaft des betroffenen MV führt.

11. Das zweite Szenario betrifft den Fall, dass der Spieler die Staatsbürgerschaft „in einem 
Einbürgerungsverfahren erworben hat“. Der Begriff „Einbürgerungsverfahren“ wird weit 
ausgelegt und bezeichnet alle Fälle, mit Ausnahme einer automatischen Zuerkennung, in 
denen die Staatsbürgerschaft aufgrund eines nationalen Gesetzes erworben wird.

12. Dies kann insbesondere den Erwerb der Staatsbürgerschaft durch Folgendes umfassen:

12.1  Heirat

12.2 Entscheidung eines Regierungsbeamten, einer Behörde oder eines Monarchen

12.3 eine bestimmte Periode physischer Präsenz

12.4 einen bestimmten Betrag an Finanzinvestitionen

12.5 die Erfüllung erheblicher Voraussetzungen, wenn ein Spieler zum Erwerb einer 
Staatsbürgerschaft berechtigt ist

Für dieses zweite Szenario findet Art. 7 der Ausführungsbestimmungen Anwendung 
im Hinblick auf die Berechtigung eines Spielers zur Teilnahme für die betreffenden 
Verbandsmannschaften. 
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Bedeutung von „dauerhafte Staatsbürgerschaft eines Landes, die nicht an 
den Wohnsitz geknüpft ist”

13. Die zweite Voraussetzung bezieht sich auf ein besonderes Szenario, das im FIFA-Zirkular 
Nr. 1093 vom 21. Juni 2007 erörtert wurde und durch den FIFA-Kongress vom Mai 2008 
besonders geregelt wurde.

14. Im Jahr 2007 stellte die FIFA fest, dass ein bestimmtes Land Spielern eine Staatsbürger-
schaft gewährt hatte, die „nur so lange [gültig ist], als sie im Land ihren Wohnsitz haben. 
Geben sie ihren Wohnsitz in diesem Land hingegen auf, verlieren sie ihren Status.”12

15. Dabei handelte es sich um eine klare und offensichtliche Praxis, die die Integrität des 
Verbandsmannschaftsfussballs gefährdete. Aus diesem Grund hat die FIFA die Art der 
„Staatsbürgerschaft“ eines Spielers speziell geregelt.

16. Die „Staatsbürgerschaft“ eines Spielers muss beides sein:

16.1  „dauerhaft“, insofern, als sie nicht automatisch verloren geht oder für 
ungültig erklärt wird, wenn der Spieler beschliesst, seinen Wohnsitz zu 
wechseln, und

16.2 nicht bedingt auf der Grundlage, dass der Spieler einen Wohnsitz in einem 
bestimmten Land aufrechterhält.

Art. 5 Abs. 3

17. Art. 5 Abs. 3 liefert die Grundlage, auf der ein Spieler für die Dauer seiner Verbands-
mannschaftslaufbahn an eine mit einem MV verbundene „sportliche Staatsbürgerschaft“ 
gebunden ist.

18. Ein Spieler ist an eine „sportliche Staatsbürgerschaft“ gebunden, wenn er:

18.1 in einem Spiel eingesetzt wurde (Voll- oder Teileinsatz), und

18.2 dieses Spiel im Rahmen eines offiziellen Wettbewerbs stattgefunden hat, 
unabhängig der Alterskategorie oder der Fussballsparte.

19. Der „Einsatz“ in einem Spiel erfordert, dass ein Spieler während irgendeines Zeitraums 

12.   FIFA-Zirkular Nr. 1093 vom 21. Juni 2007.
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effektiv eingesetzt wurde.
19.1 Ein Spieler wurde in einem Spiel „eingesetzt“, wenn er physisch in dem Spiel 

gespielt hat, wenn auch nur für einige Sekunden, sei es in der Startaufstellung 
oder als Ersatz für einen anderen Spieler.

19.2 Ein Spieler, der in einem Spiel nicht gespielt hat, auch wenn er als Auswechselspieler 
gemeldet war, wurde in diesem Spiel folglich nicht „eingesetzt“.

19.3 Ebenso gilt ein Spieler, der in einen Kader einer Verbandsmannschaft berufen 
wurde, aber auf der Spielstartliste weder als Starter noch als Auswechselspieler 
aufgeführt ist, nicht als an dem betreffenden Spiel  „eingesetzt“.

20. Der Begriff „offizieller Wettbewerb“ ist in den FIFA-Statuten definiert als „ein von der 
FIFA oder einer Konföderation organisierter Wettbewerb für Verbandsmannschaften“.13

20.1 Freundschaftsspiele zählen daher nicht als Spiele in einem offiziellen Wettbewerb.

20.2 Ebenso gelten Spiele im Rahmen eines nicht von der FIFA oder einer 
Konföderation (z. B. einem Regionalverband) organisierten Wettbewerbs für 
Verbandsmannschaften daher nicht als Spiele in einem offiziellen Wettbewerb.

21. „Fussballsparte“ bezeichnet die drei von der FIFA geregelten Varianten des Fussballs: Ver-
bandsfussball, Futsal und Beach Soccer.

 

21.1 Ein Spieler, der von einem MV in einem Spiel eines offiziellen Wettbewerbs in 
einer Fussballsparte (z. B. Futsal) eingesetzt wird, ist für alle Fussballsparten (d. h. 
Verbandsfussball und/oder Beach Soccer) an die „sportliche Staatsbürgerschaft“ 
dieses MV gebunden.

21.2 Es ist folglich nicht möglich, für eine Fussballsparte an die „sportliche 
Staatsbürgerschaft“ eines MV und für eine andere Fussballsparte an diejenige 
eines anderen MV gebunden zu sein.

22. Ein Spieler kann die „sportliche Staatsbürgerschaft“ und den MV, für dessen Verbands-
mannschaften er eingesetzt wird, nur dann wechseln, wenn er die Voraussetzungen 
einer der in Art. 9 geregelten Ausnahmen erfüllt.

22.1 Ein MV, der einen Spieler auf der Grundlage von Art. 5 (gegebenenfalls in 
Verbindung mit Art. 6 oder 7) in einem Länderspiel einsetzen möchte, muss 
die Spielberechtigung dieses Spielers im Voraus prüfen. Ein MV ist daher dafür 
verantwortlich, dass in einem Länderspiel ausschliesslich spielberechtigte Spieler 
eingesetzt werden.14 

22.2 In Art. 22 des FIFA-Disziplinarreglements ist geregelt, dass ein MV, der einen nicht 
spielberechtigten Spieler (auch aufgrund der Nichteinhaltung der Bestimmungen 

13. FIFA-Statuten, Definitionen (Nr. 17). 
14. CAS 2012/A/2742 Qatar FA v. FIFA, Oman FA & AFC.
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betreffend Spielberechtigung der Ausführungsbestimmungen) einsetzt, von der 
FIFA-Disziplinarkommission sanktioniert werden kann. Dies wurde in mehreren 
CAS-Entscheiden bestätigt.15

  
22.3 Ein Spieler, der einen MV in einem offiziellen Wettbewerb vertreten hat, darf 

keinen anderen MV vertreten, bis er einen (positiven) Verbandswechselentscheid 
gemäss Art. 9 erhält. Dies gilt unabhängig davon, ob sein erstes Spiel für seinen 
neuen MV in einem offiziellen oder nicht offiziellen Wettbewerb16 oder in einer 
anderen Fussballsparte ausgetragen wird.

Art. 5 Abs. 4 und 5

23. Die Art. 5 Abs. 4 und 5 enthalten eine Definition der Formulierung „war auf dem Gebiet 
des betreffenden Verbands wohnhaft “, die in den Art. 6, 7 oder 8 verwendet wird. Die 
Definition wurde im Rahmen der Reform vom September 2020 zur Klärung einer heftig 
diskutierten Bestimmung der Ausführungsbestimmungen eingeführt.

24. Ein Spieler, der sich auf Art. 6, 7 oder 8 stützt, um die Spielberechtigung für die Verbands-
mannschaften eines MV geltend zu machen, kann sich auf eine „Wohnsitzverbindung“ 
zu dem betreffenden Gebiet berufen. Diese Definition hält fest, was diese „Wohnsitzver-
bindung“ bedeutet, und legt mehrere zu erfüllende kumulative Voraussetzungen fest.

25. Erste Voraussetzung ist, dass sich die Formulierung „war auf dem Gebiet des betreffen-
den Verbands wohnhaft“ auf „eine Periode physischer Anwesenheit auf dem Gebiet 
dieses Verbands“ bezieht.

25.1 Ein Spieler muss auf dem Gebiet des betreffenden MV physisch anwesend sein 
(oder gewesen sein), damit angenommen wird, dass er „auf dem Gebiet ... 
wohnhaft“ war.

25.2 Von einem Spieler, der nur formell (z. B. aus steuerlichen Gründen) in einem 
Gebiet registriert oder wohnhaft war, ohne dort physisch anwesend zu sein, 
kann nicht angenommen werden, dass er „auf dem Gebiet ... wohnhaft“ war.

26. Zweite Voraussetzung ist, dass sich die „Periode physischer Anwesenheit“ über eine “be-
stimmte Zeitspanne (in Jahren)“ erstrecken muss.

26.1 Die Voraussetzungen für die „Wohnsitzverbindung“ in Art. 6, 7 und 8 legen 
eine Mindestzahl von Jahren fest, die ein Spieler physisch auf dem Gebiet des 
jeweiligen MV anwesend gewesen sein muss.

 
26.2 Wenn ein Spieler zum Beispiel geltend macht, dass seine „Periode physischer 

15. Siehe CAS 2012/A/3013 Sudan Football Association/FIFA; CAS 2013/A/3360 Federação Cabo-verdiana de Futebol/FIFA; 
CAS 2017/A/5001 Federación Boliviana de Fútbol/FIFA; CAS 2017/A/5002 Federación Boliviana de Fútbol/FIFA.

16. Siehe:https://de.fifa.com/who-we-are/news/sanktion-gegen-griechenland-wegen-einsatz-eines-nicht-
spielberechtigte-2792713. 
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Anwesenheit“ am 29. März 2014 begonnen hat, so endet die „bestimmte 
Zeitspanne (in Jahren)“ für das erste Jahr am 28. März 2015, für das zweite Jahr 
am 28. März 2016 und so weiter.

26.3 Ein Spieler muss sich zum Zeitpunkt einer Beurteilung (durch die FIFA oder den 
betreffenden MV) bezüglich der „bestimmten Zeitspanne (in Jahren)“ nicht 
mehr physisch im Gebiet des betreffenden MV aufhalten. Ein Spieler muss die 
Voraussetzung lediglich vor seinem ersten Länderspiel für den betreffenden MV 
erfüllt haben.

27. Die dritte Voraussetzung betrifft die Ereignisse, die dazu führen, dass ein Spieler die „be-
stimmte Zeitspanne“ erfüllt. Dabei werden die Gründe untersucht, warum ein Spieler sei-
ne kontinuierliche Periode der „physischen Anwesenheit“ unterbrochen hat. Je nach Be-
gründung wird bestimmt, ob der Spieler in Übereinstimmung mit den Grundprinzipien, 
die den Bestimmungen zugrunde liegen, trotz der Unterbrechung eine echte Verbindung 
zum Land oder Territorium des MV entwickelt und aufrechterhalten hat.

28. Diesbezüglich sehen die Bestimmungen Folgendes vor:

28.1 erlaubte Abwesenheiten aus dem Gebiet eines MV und

28.2 unerlaubte Abwesenheiten aus dem Gebiet eines MV, die dazu führen, dass die 
„bestimmte Zeitspanne“ erneut zu laufen beginnt.

29. Die erlaubten Abwesenheiten beziehen sich auf Standardgründe, aus denen ein Spieler 
das Land oder Gebiet eines MV verlassen darf. Sie haben keinen Einfluss auf die echte 
Verbindung des Spielers zu dem Land oder Gebiet:

 

29.1 „kurze Aufenthalte im Ausland aus persönlichen Gründen“: Dazu gehören unter 
anderem Hochzeiten, Beerdigungen, Geburten, notwendige Verwaltungsakte mit 
staatlichen Behörden oder Kurzurlaube im Ausland während der Fussballsaison. 
Bei der Frage, ob eine Abwesenheit als „kurz“ gilt, wird insbesondere die 
Dauer der Zeitspanne ausserhalb der Fussballsaison berücksichtigt. Dies wird im 
Einzelfall beurteilt;

29.2 „Urlaub im Ausland ausserhalb der Fussballsaison“: Das Anfangs- und Enddatum 
der betreffenden Fussballsaison wird unter Bezugnahme auf die von dem 
betreffenden MV in das FIFA-Transferabgleichungssystem eingegebenen Daten 
bestimmt.
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29.3 „medizinische Behandlung oder Rehabilitation im Ausland nach einer Verletzung 

oder Krankheit“: Damit wird anerkannt, dass Spieler und Vereine eine bessere 
medizinische Behandlung in Anspruch nehmen können, die nur im Ausland 
verfügbar ist, oder dass es im besten Interesse der physischen und psychischen 
Gesundheit eines Spielers liegt, sich nach einer schweren Verletzung oder 
Krankheit im Ausland zu rehabilitieren.

29.4 „Reisen ins Ausland aufgrund einer Beschäftigung im Fussball“: Dazu gehören 
Reisen für Fussball-Testspiele, Trainingslager, Spiele oder Wettbewerbe, sei es für 
einen Verein oder eine Verbandsmannschaft.

30. Ungeachtet der erlaubten Abwesenheiten ist die „physische Anwesenheit“ eines Spielers 
im Land oder Gebiet eines MV für mindestens 183 Tage während eines Zeitraums von 
12 Monaten erforderlich, damit der Spieler in diesem Jahr der „bestimmten Zeitspanne“ 
„auf dem Gebiet [des MV] wohnhaft“ war.

30.1 Wenn ein Spieler eine erlaubte Abwesenheit unternimmt, gilt die „bestimmte 
Zeitspanne“ (gemäss den Vorgaben von Art. 6, 7 und 8) nicht als unterbrochen. 

30.2 Der Zeitraum von 183 Tagen spiegelt die Definition des Wohnsitzes wider, die in 
mehreren nationalen Zuwanderungs- (oder ähnlichen) Gesetzen zu finden ist.

30.3 Die einzig erlaubte Abweichung von der 183-Tage-Frist besteht, wenn 
„ausserordentliche Umstände“ vorliegen. Dabei handelt es sich um Situationen, 
die nicht vom Willen des Spielers abhängen (z. B. Naturkatastrophen, eine globale 
Pandemie, Fälle höherer Gewalt). Dies wird im Einzelfall beurteilt.

31. Die unerlaubten Abwesenheiten beziehen sich auf Gründe, mit denen ein Spieler, der 
das Land oder Gebiet eines MV verlässt, zeigt, dass keine echte Verbindung zu dem Land 
oder Gebiet besteht.

 

31.1 Wenn ein Spieler eine unerlaubte Abwesenheit unternimmt, gilt die „bestimmte 
Zeitspanne“ (gemäss den Vorgaben von Art. 6, 7 und 8) als unterbrochen und 
beginnt, erneut zu laufen. 

31.2 Für den Spieler beginnt daher eine neue „bestimmte Zeitspanne“ von dem 
Datum an, an dem er von seiner unerlaubten Abwesenheit in das Land oder 
Gebiet des betreffenden MV zurückkehrt.
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Art. 5 Abs. 6

32. Art. 5 Abs. 6 bildet die rechtliche Grundlage für das Antragsverfahren für:
 

32.1 den „Antrag auf Spielberechtigung“ (siehe Art. 7 Abs. 1 lit. d Ziff. ii; Art. 8 Abs. 
2). Dabei handelt es sich um Fälle, in denen die FIFA entschieden hat, dass es 
einem MV nicht gestattet sein soll, die Spielberechtigung eines Spielers selbst zu 
beurteilen, bevor er in einem Spiel einer Verbandsmannschaft eingesetzt wird;

32.2 einen „Verbandswechsel“ (siehe Art. 9). Dabei handelt es sich um die Fälle, 
in denen ein Spieler bereits von einem MV in einem „offiziellen Wettbewerb“ 
eingesetzt wurde und daher an die mit diesem MV verbundene „sportliche 
Staatsbürgerschaft“ gebunden ist. Unter bestimmten Umständen kann ein 
Spieler berechtigt sein, die „sportliche Staatsbürgerschaft“ zu wechseln.

33. Anträge müssen in Übereinstimmung mit den entsprechenden Abschnitten der Verfah-
rensordnung für die Kommission für den Status von Spielern und für die Kammer zur 
Beilegung von Streitigkeiten („Verfahrensordnung“) gestellt werden.
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ARTIKEL 6 

 

ART. 6  STAATSBÜRGERSCHAFTEN, DIE SPIELER ANSPRUCH 
AUF EINE SPIELBERECHTIGUNG FÜR MEHR ALS EINEN 
VERBAND GEBEN 

1. Ein Spieler, der gemäss Art. 5 aufgrund seiner Staatsbürgerschaft für mehr 
als einen Verband spielberechtigt ist, darf nur dann in einem internationalen 
Spiel einer Verbandsmannschaft einer dieser Verbände eingesetzt werden, 
wenn er zusätzlich zum Besitz der entsprechenden Staatsbürgerschaft 
mindestens eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt:

a) Der Spieler wurde auf dem Gebiet des betreffenden Verbands geboren.

b) Seine leibliche Mutter oder sein leiblicher Vater wurde auf dem Gebiet 
des betreffenden Verbands geboren.

c) Seine Grossmutter oder sein Grossvater wurde auf dem Gebiet des 
betreffenden Verbands geboren.

d) Der Spieler war während mindestens fünf Jahren auf dem Gebiet des 
betreffenden Verbands wohnhaft.

2. Ungeachtet von Abs. 1 dieses Artikels können Verbände, für die dieselbe 
Staatsbürgerschaft massgebend ist, vereinbaren, Abs. 1 lit. d dieses 
Artikels zu streichen oder eine längere Zeitspanne festzulegen. Eine solche 
Vereinbarung muss dem Rat vorgelegt und von diesem genehmigt werden.

3. Die Verbände, für die dieselbe Staatsbürgerschaft massgebend ist, werden 
vom FIFA-Generalsekretariat in einem Zirkular mitgeteilt und bei Bedarf 
aktualisiert.
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Art. 6 Abs. 1

34. Art. 6 Abs. 1 regelt die Spielberechtigung eines Spielers für die Verbandsmannschaften 
eines MV, wenn er eine so genannte gemeinsame Staatsbürgerschaft (auch bekannt als 
„geteilte Staatsbürgerschaft“) besitzt.

 

34.1 Wie in der Einleitung beschrieben, repräsentieren aufgrund der herrschenden 
internationalen Ordnung mehrere MV ein Gebiet, im Gegensatz zu einem Land.

34.2 Da der Nachweis der Spielberechtigung an die Staatsbürgerschaft gebunden 
ist und nur Länder die Staatsbürgerschaft formell gewähren, kann ein Spieler 
also eine einzige Staatsbürgerschaft besitzen, die zur Geltendmachung der 
Spielberechtigung zur Vertretung mehrerer MV genutzt werden könnte.

35. Ein Spieler, der Art. 6 unterliegt, ist nur dann für die Verbandsmannschaften eines be-
stimmten MV spielberechtigt, wenn er:

 

35.1 „die [gemeinsame] Staatsbürgerschaft besitzt“ und

35.2 mindestens eine der Bedingungen bezüglich der „echten Verbindung“ 
gemäss Art. 6 Abs. 1 lit. a bis lit. d erfüllt.

36. Die Formulierung „[A]uf dem Gebiet des betreffenden Verbands geboren“ bezieht sich 
auf das physische Gebiet, in dem der betreffende Verband alle Fussballsparten regelt.

36.1 Selbst wenn nach nationalem Recht eine Person aufgrund ihres Geburtsorts als 
in einem bestimmten Land geboren betrachtet werden sollte, stellt sich in dieser 
Hinsicht die entscheidende Frage, welcher MV alle Fussballsparten an diesem 
bestimmten Ort reguliert, und zwar zu der heutigen Zeit, zu der der betreffende 
Akt (d. h. der Einsatz eines Spielers auf dem Spielfeld oder die Einreichung eines 
Antrags auf Spielberechtigung oder Verbandswechsel) erfolgt.

36.2 Ein Beispiel:

 
36.2.1 Eine Person, die für eine Verbandsmannschaft niemals bei einem 

offiziellen Wettbewerb eingesetzt wurde, wurde in der Stadt A geboren.

36.2.2 Zum Zeitpunkt ihrer Geburt war Stadt A Teil des Landes oder des Gebiets 
X, wo der MV X alle Fussballsparten regelt.

36.2.3 Nun gehört die Stadt A zum Land oder Gebiet Y, wo der MV Y alle 
Fussballsparten regelt.

36.2.4 Die Person könnte sich nur auf ihre Geburt in der Stadt A stützen, um für 
die Verbandsmannschaften des MV Y zu spielen.
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37. Der Verweis auf „leibliche Mutter oder leiblicher Vater“, im Gegensatz zu bloss „Mut-
ter oder Vater“, ist beabsichtigt. Dies ist eine Schutzmassnahme gegen missbräuchliches 
„Staatsbürgerschafts-Shopping“, mit der verhindert wird, dass ein erwachsener oder ta-
lentierter jugendlicher Fussballer in einem neuen Land oder Territorium legal von einer 
Person adoptiert wird, um einen Wechsel der „sportlichen Staatsbürgerschaft“ zu er-
leichtern.

 

37.1 Wenn sich ein Spieler auf den Geburtsort seines Adoptivelternteils berufen möchte, 
sollte ein Antrag auf Spielberechtigung (oder Verbandswechsel, wenn der Spieler 
bereits einen MV in einem offiziellen Wettbewerb vertreten hat) gemäss der 
Verfahrensordnung eingereicht werden.

37.2 Die Kommission für den Status von Spielern beurteilt, ob ein Adoptivelternteil 
einen leiblichen Elternteil ersetzen darf, wobei (ohne Einschränkung) Faktoren wie 
das Alter, in dem der Spieler adoptiert wurde, das Alter, in dem der Spieler in ein 
anderes Land gezogen ist (falls zutreffend), oder die Tatsache, ob die leiblichen 
Eltern des Spielers noch am Leben sind und ob der Spieler eine „echte Verbindung“ 
zu dem betreffenden MV hat, berücksichtigt werden.

37.3 In seinem jüngsten Fall entschied die Kommission für den Status von Spielern, dass 
ein Adoptivelternteil einen leiblichen Elternteil ersetzen kann, wenn: der Spieler im 
Alter von drei Monaten adoptiert und in ein anderes Land umgesiedelt wurde und 
die leiblichen Eltern des Spielers verstorben waren.

38. Der Verweis auf „auf dem Gebiet des betreffenden Verbands wohnhaft“ ist jetzt durch 
Art. 5 Abs. 4 und Abs. 5 definiert.

38.1 Nach der Reform vom September 2020 beträgt die „bestimmte Zeitspanne (in 
Jahren)“ nunmehr fünf Jahre.

38.2 Damit wird eine „echte Verbindung“ zwischen dem Spieler und dem Gebiet des 
MV besser abgebildet und Art. 6 Abs. 1 lit. d mit seinen Entsprechungen in Art. 7 
harmonisiert – mit einer Ausnahme.

38.3 Im Gegensatz zu Art 7 ist die in Art. 6 Abs. 1 lit. d definierte Zeitspanne nicht vom 
Alter des Spielers abhängig, in dem dessen physische Anwesenheit begann.

Art. 6 Abs. 2

39. Gemäss Art. 6 Abs. 2 dürfen MV, für die „dieselbe Staatsbürgerschaft massgebend ist“, 
vereinbaren, Art. 6 Abs. 1 lit. d für ihren besonderen Fall „vollständig zu streichen oder 
eine längere Zeitspanne festzulegen“.
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40. Eine solche Vereinbarung wirkt sich ausschliesslich auf die MV aus, die der Vereinbarung 
unterliegen. Solche Vereinbarungen sind dem FIFA-Rat vorzulegen und von diesem zu 
genehmigen, damit gewährleistet ist, dass sie auf missbräuchliches Verhalten hin über-
prüft werden.

Art. 6 Abs. 3

41. Für die folgenden MV ist im Rahmen von Art. 6 jeweils dieselbe Staatsbürgerschaft mass-
gebend:

41.1 US-amerikanische Staatsbürgerschaft: Amerikanisch-Samoa, Guam, Puerto 
Rico, USA, Amerikanische Jungferninseln

41.2 Britische Staatsbürgerschaft: Anguilla, Bermuda, Britische Jungferninseln, 
Cayman-Inseln, England, Gibraltar, Montserrat, Nordirland, Schottland, 
Turks- und Caicos-Inseln, Wales

41.3 Chinesische Staatsbürgerschaft: VR China, Hongkong, Macau

41.4 Dänische Staatsbürgerschaft: Dänemark, Färöer

41.5 Französische Staatsbürgerschaft: Frankreich, Tahiti, Neukaledonien

41.6 Niederländische Staatsbürgerschaft: Aruba, Niederlande, Curaçao

41.7 Neuseeländische Staatsbürgerschaft: Neuseeland; Cook Inseln.

42. Für mehrere Fussballverbände, die Konföderationen, aber nicht der FIFA angehören, ist 
im Rahmen von Art. 6 der Ausführungsbestimmungen ebenfalls dieselbe Staatsangehö-
rigkeit massgebend. Dazu gehören:

42.1 Nördliche Marianen-Inseln, ein AFC-Mitglied, dessen Spieler die amerikanische 
Staatsbürgerschaft besitzen

42.2 Guadeloupe, ein Concacaf-Mitglied, dessen Spieler die französische 
Staatsbürgerschaft besitzen

42.3 Französisch-Guyana, ein Concacaf-Mitglied, dessen Spieler die französische 
Staatsbürgerschaft besitzen.

43. Bei Konföderationswettbewerben, an denen solche Fussballverbände teilnehmen, muss 
die Spielberechtigung auf der Grundlage von Art 6 in Verbindung mit Art. 5 Abs. 3 
beurteilt werden, da die Ausführungsbestimmungen (ohne Änderung oder Ergänzung) 
zwingend angewandt werden müssen.
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43.1 Ein Spieler, der zuvor von einem MV der FIFA in einem Spiel eines offiziellen 
Wettbewerbs eingesetzt wurde, ist bei einem Spiel eines „offiziellen Wettbewerbs“ 
für einen Fussballverband, der kein MV der FIFA ist, nicht spielberechtigt. Dies 
wurde durch das CAS bestätigt.17 

43.2 Ein Fussballverband, der nicht MV der FIFA ist, kann in keinem Fall einen Antrag auf 
Verbandswechsel im Namen des Spielers bei der Kommission für den Status von 
Spielern einreichen.

43.3 Ein Spieler, der zuvor von einem Fussballverband, der nicht MV der FIFA ist, in 
einem Spiel eines von einer Konföderation organisierten „offiziellen Wettbewerbs“ 
eingesetzt wurde, bleibt jedoch für einen Fussballverband, der ein MV der FIFA 
ist, spielberechtigt und kann in einem Spiel eines von der FIFA organisierten 
„offiziellen Wettbewerbs“ eingesetzt werden, sofern der Spieler die einschlägigen 
Bestimmungen der Ausführungsbestimmungen erfüllt.

17. TAS 2017/A/5290 Florent Malouda c. CONCACAF.  
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ART. 7  ANNAHME EINER NEUEN STAATSBÜRGERSCHAFT 

1. Ein Spieler, der gestützt auf Art. 5 Abs. 1 eine neue Staatsbürgerschaft 
annimmt und gemäss Art. 5 Abs. 3 noch nicht international Fussball 
gespielt hat, ist für die Verbandsmannschaften des neuen Verbands nur 
spielberechtigt, wenn er eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt:

a) Der Spieler wurde auf dem Gebiet des betreffenden Verbands geboren.

b) Seine leibliche Mutter oder sein leiblicher Vater wurde auf dem Gebiet 
des betreffenden Verbands geboren.

c) Seine Grossmutter oder sein Grossvater wurde auf dem Gebiet des 
betreffenden Verbands geboren.

d) Der Spieler hat wie folgt auf dem Gebiet des betreffenden Verbands 
gelebt:

i) Für Spieler, die vor dem 10. Geburtstag angefangen haben, 
auf dem Gebiet des Verbands zu leben: mindestens 3 Jahre;

ii) Für Spieler, die zwischen dem 10. und 18. Geburtstag 
angefangen haben, auf dem Gebiet des Verbands zu leben: 
mindestens 5 Jahre;

iii) Für Spieler, die nach dem 18. Geburtstag angefangen haben, 
auf dem Gebiet des Verbands zu leben: mindestens 5 Jahre.

2. Ein Spieler, der sich auf Abs. 1 lit. d Ziff. ii beruft, muss:

a) nachweisen, dass nicht die Einsätze für die Verbandsmannschaften 
des Verbands Grund für den Umzug in dessen Gebiet waren, und

b) über den betreffenden Verband bei der Kommission für den Status 
von Spielern einen Antrag auf eine Spielberechtigung einreichen.

ARTIKEL 7
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    Art. 7 Abs. 1 und 2

44. Art. 7 Abs. 1 regelt die Spielberechtigung eines Spielers für die Verbandsmannschaften 
eines MV, wenn er:

44.1 im Laufe seines Lebens eine neue Staatsangehörigkeit erworben hat (d. h., ihm 
wurde diese Staatsangehörigkeit nicht automatisch bei der Geburt zuerkannt) 
und

  
44.2. nicht von einem MV in irgendeiner Alterskategorie oder irgendeiner Fussballsparte 

in Spiel eines „offiziellen Wettbewerbs“ eingesetzt wurde.

45. Selbst mit dem Besitz der Staatsangehörigkeit des Gebiets oder Landes des betreffenden 
MV ist ein Spieler, der unter Art. 7 fällt, nur dann für die Verbandsmannschaften dieses 
MV spielberechtigt, wenn er mindestens eine der in Art. 7 Abs. 1 lit. a bis d genannten 
Bedingungen einer „echten Verbindung“ erfüllt.

46. Die Art. 7 Abs. 1 lit. a bis c spiegeln ihre entsprechenden Bestimmungen in Art. 6 wider.

47. Art. 7 Abs. 1 lit. d wurde im Rahmen der Reform vom September 2020 zur Kodifizierung 
der bestehenden Rechtsprechung der Kommission für den Status von Spielern geändert. 
Diese Rechtsprechung zielte darauf ab, Fälle übermässiger Härte zu verhindern, in denen 
es offensichtlich war, dass ein Minderjähriger nicht mit der alleinigen Absicht, für die 
Verbandsmannschaften des MV eines Landes zu spielen, in dieses Land umgezogen war 
und eine neue Staatsangehörigkeit erworben hatte.

48. Der Verweis auf „auf dem Gebiet des betreffenden Verbands wohnhaft“ ist jetzt durch 
Art. 5 Abs. 4 und Abs. 5 definiert. Diesbezüglich gilt für Spieler, die „auf dem Gebiet 
Wohnsitz genommen haben“:

48.1 und dies vor dem 10. Geburtstag: die „bestimmte Zeitspanne (in Jahren)“ beträgt 
mindestens drei Jahre „physische Anwesenheit”. In Anbetracht der Jugend des 
Spielers wird vermutet, dass sein Umzug nicht allein aus der Absicht heraus 
erfolgte, für die Verbandsmannschaften eines MV zu spielen. Das Bestehen einer 
„echten Verbindung“ zwischen dem Spieler und dem Gebiet eines MV bleibt 
geschützt, da der „offizielle Wettbewerb“ auf Jugendstufe erst ab 16 Jahren 
beginnt;
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48.2 zwischen dem 10. und 18. Geburtstag: gemäss der bestehenden Rechtsprechung 
beträgt die „bestimmte Zeitspanne (in Jahren)“ mindestens fünf Jahre „physische 
Anwesenheit“. Zusätzlich gilt Folgendes:

48.2.1 Der Spieler muss nachweisen, dass nicht die Einsätze für die 
Verbandsmannschaften des Verbands Grund für den Umzug in dessen 
Gebiet waren, und

 
48.2.2 der zuständige MV muss zwecks Vermeidung von Missbräuchen im 

Namen des Spielers einen Antrag auf Spielberechtigung gemäss der 
Verfahrensordnung bei der Kommission für den Status von Spielern 
einreichen, bevor der Spieler für seine Verbandsmannschaften eingesetzt 
werden darf;

48.3 nach dem 18. Geburtstag: die „bestimmte Zeitspanne (in Jahren)“ beträgt 
mindestens fünf Jahre „physische Anwesenheit”. Dies ist seit 2008 unverändert 
geblieben.
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ART. 8  STAATENLOSE PERSONEN 

1. Ein Spieler, der:

a) keine Staatsbürgerschaft besitzt und
 
b) aufgrund des nationalen Rechts des Landes, in dem er wohnhaft ist, 

keine Möglichkeit hat, dessen Staatsbürgerschaft zu erwerben,
 

kann für die Verbandsmannschaften des betreffenden Verbands eine 
Spielberechtigung erhalten, sofern er:

c) mindestens fünf Jahre auf dem Gebiet des betreffenden Verbands 
gelebt hat, und

d) nachweisen kann, dass nicht die Einsätze für die Verbandsmannschaften 
des Verbands Grund für den Umzug in dessen Gebiet waren.

2. Ein Spieler, der sich auf Abs. 1 dieses Artikels beruft, muss über den 
betreffenden Verband bei der Kommission für den Status von Spielern 
einen Antrag auf eine Spielberechtigung einreichen.

ARTIKEL 8
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KOMMENTAR

Allgemeine Bemerkungen

49. Art. 8 wurde mit der Reform vom September 2020 eingeführt, damit staatenlose Perso-
nen am Verbandsmannschaftsfussball teilnehmen können.

50. Das Konzept der Staatenlosigkeit ist im Völkerrecht seit Langem anerkannt. Eine „staa-
tenlose Person“ ist eine Person, die „die kein Staat auf Grund seiner Gesetzgebung als 
seinen Angehörigen betrachtet”.18

51. Sie ist die einzige Ausnahme vom allgemeinen Grundsatz „keine Staatsbürgerschaft; 
keine Spielberechtigung“ und korrigiert eine übermässige Härte, ohne die sportliche In-
tegrität des internationalen Wettkampfs zu gefährden.

Art. 8 Abs. 1

52. Art. 8 Abs. 1 regelt die Spielberechtigung eines Spielers für die Verbandsmannschaften 
eines MV, wenn er als „staatenlos“ gilt:

53. Um eine Spielberechtigung für die Verbandsmannschaften eines MV zu erhalten, muss 
ein Staatenloser nachweisen, dass:

 

53.1 er „keine Staatsbürgerschaft besitzt“;

53.2 er niemals berechtigt sein wird, die „Staatsbürgerschaft“ des „Landes seines 
Wohnsitzes“ auf der Grundlage des einschlägigen nationalen Rechts zu erwerben;

53.3 er seit mindestens fünf Jahren auf dem Gebiet des betreffenden Verbands 
wohnhaft ist. Der Verweis auf „auf dem Gebiet des betreffenden Verbands 
wohnhaft“ ist jetzt durch Art. 5 Abs. 4 und Abs. 5 definiert. Diese Zeitspanne 
ist nicht abhängig vom Alter, in dem die „physische Anwesenheit“ des Spielers 
begonnen hat;

53.4 nicht die Einsätze für die Verbandsmannschaften des Verbands Grund für den 
Umzug in dessen Gebiet waren.

Art. 8 Abs. 2

54. Um Missbrauch zu verhindern, muss der zuständige MV im Namen des Spielers einen 
Antrag auf Spielberechtigung gemäss der Verfahrensordnung bei der Kommission für 
den Status von Spielern einreichen, bevor der Spieler für seine Verbandsmannschaften 
eingesetzt werden darf;

18. Übereinkommen von 1954 über die Rechtsstellung der Staatenlosen. 
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ART. 9  VERBANDSWECHSEL

1. Ein Spieler darf nur einmal einen Wechsel vom Verband, für den er 
spielberechtigt ist, zu einem Verband eines anderen Landes, dessen 
Staatsbürgerschaft er besitzt, beantragen.

2. Einem Antrag auf Verbandswechsel wird nur unter folgenden 
Voraussetzungen stattgegeben:

a) Der Spieler:

i) wurde von seinem jetzigen Verband in einem Spiel eines 
offiziellen Wettbewerbs irgendeiner Kategorie (mit Ausnahme 
internationaler A-Kategorie) und Fussballsparte eingesetzt 
und

ii) war zum Zeitpunkt seines ersten Einsatzes in einem Spiel eines 
offiziellen Wettbewerbs in irgendeiner Fussballsparte für seinen 
jetzigen Verband bereits im Besitz der Staatsbürgerschaft, die 
für den Verband, den er vertreten möchte, massgebend ist.

b) Der Spieler:

i) wurde von seinem jetzigen Verband in einem Spiel eines 
offiziellen Wettbewerbs irgendeiner Kategorie (mit Ausnahme 
internationaler A-Kategorie) und Fussballsparte eingesetzt,

ii) war zum Zeitpunkt seines ersten Einsatzes in einem Spiel eines 
offiziellen Wettbewerbs irgendeiner Fussballsparte für seinen 
jetzigen Verband noch nicht im Besitz der Staatsbürgerschaft, 
die für den Verband, den er vertreten möchte, massgebend 
ist,

iii) war zum Zeitpunkt seines letzten Einsatzes in einem Spiel 
eines offiziellen Wettbewerbs irgendeiner Fussballsparte für 
seinen jetzigen Verband noch nicht 21 Jahre alt und

iv) erfüllt eine der Voraussetzungen von Art. 6 oder 7.

ARTIKEL 9 
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c) Der Spieler:

i) wurde von seinem jetzigen Verband in einem internationalen 
A-Kategorie-Spiel eines offiziellen Wettbewerbs irgendeiner 
Fussballsparte eingesetzt,

ii) war zum Zeitpunkt seines ersten Einsatzes in einem Spiel 
eines offiziellen Wettbewerbs irgendeiner Kategorie und 
Fussballsparte für seinen jetzigen Verband im Besitz der 
Staatsbürgerschaft, die für den Verband, den er vertreten 
möchte, massgebend ist,

iii) war zum Zeitpunkt seines letzten Einsatzes in einem Spiel 
eines offiziellen Wettbewerbs irgendeiner Fussballsparte für 
seinen jetzigen Verband noch nicht 21 Jahre alt,,

iv) wurde von seinem jetzigen Verband in höchstens drei 
internationalen A-Kategorie-Spielen irgendeiner Fussballsparte 
eingesetzt, sei es in einem offiziellen oder einem nicht 
offiziellen Wettbewerb,

v) wurde von seinem jetzigen Verband letztmals vor mindestens drei 
Jahren in einem internationalen A-Kategorie-Spiel irgendeiner 
Fussballsparte eingesetzt, sei es in einem offiziellen oder einem 
nicht offiziellen Wettbewerb, und

vi) hat in keiner Fussballsparte je an der Endrunde einer FIFA 
Fussball-Weltmeisterschaft oder an der Endrunde eines 
Konföderationswettbewerbs der internationalen A-Kategorie 
teilgenommen.

d) Der Spieler: 

i) möchte einen Verband vertreten, der in die FIFA aufgenommen 
wurde, nachdem er von seinem jetzigen Verband in einem 
Spiel eines offiziellen Wettbewerbs irgendeiner Kategorie und 
Fussballsparte eingesetzt wurde,

ii) wurde von seinem jetzigen Verband nie in einem Spiel 
eines offiziellen Wettbewerbs irgendeiner Kategorie und 
Fussballsparte eingesetzt, nachdem der Verband, den er 
vertreten möchte, in die FIFA aufgenommen wurde,

iii) war zum Zeitpunkt seines ersten Einsatzes in einem Spiel in 
einem offiziellen Wettbewerb irgendeiner Kategorie und 
Fussballsparte für seinen jetzigen Verband:
 

a. im Besitz der Staatsbürgerschaft, die für den Verband, den 
    er vertreten möchte, massgebend ist, oder
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b. erhielt die Staatsbürgerschaft, die für den Verband, den 
er vertreten möchte, massgebend ist, sobald es nach der 
Anerkennung des Landes durch die Mehrheit der Mitglieder 
der Vereinten Nationen praktisch möglich war, 

iv) erfüllt eine der Voraussetzungen von Art. 6 oder 7.

e) Der Spieler:

i) wurde von seinem jetzigen Verband in einem internationalen 
A-Kategorie-Spiel eines offiziellen Wettbewerbs irgendeiner 
Fussballsparte eingesetzt,

ii) verliert ohne seine Zustimmung oder gegen seinen Willen kraft 
einer Verordnung einer staatlichen Behörde dauerhaft seine 
Staatsbürgerschaft und

iii) ist im Besitz der Staatsbürgerschaft, die für den Verband, den 
er vertreten möchte, massgebend ist.

3. Ein Spieler darf für seinen neuen Verband nicht in einem Wettbewerb eingesetzt 
werden, in dem er bereits für seinen ehemaligen Verband gespielt hat.

4.  Ein Spieler, der sich auf Abs. 2 dieses Artikels beruft, muss über den 
betreffenden Verband bei der Kommission für den Status von Spielern 
einen Antrag auf einen Verbandswechsel einreichen.

5.  Ein Spieler: 

a) dem ein Verbandswechsel gewährt wurde und

b) vom neuen Verband in keiner Fussballsparte je bei einem Spiel eines 
(offiziellen oder nicht offiziellen) Wettbewerbs eingesetzt wurde,

darf einen Rückwechsel zu seinem ehemaligen Verband beantragen, 
sofern er weiterhin im Besitz der für diesen Verband massgebenden 
Staatsbürgerschaft ist.

6. Ein Spieler, der sich auf Abs. 5 dieses Artikels beruft, muss über den 
betreffenden Verband bei der Kommission für den Status von Spielern 
einen Antrag auf einen Verbandswechsel einreichen.

7. Ein Spieler, der einen Antrag gemäss diesem Artikel eingereicht hat, ist so 
lange für keine Verbandsmannschaft spielberechtigt, bis über den Antrag 
entschieden wurde.
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KOMMENTAR

Allgemeine Bemerkungen

55. Art. 9 regelt die Möglichkeit eines Spielers, die „sportliche Staatsbürgerschaft“ im Fuss-
ball zu wechseln, nachdem er (zumindest teilweise) von der Verbandsmannschaft eines 
MV in einem Spiel eines „offiziellen Wettbewerbs“ irgendeiner Alterskategorie oder ir-
gendeiner Fussballsparte eingesetzt wurde.

56. Die Reform vom September 2020 befasste sich mit mehreren Situationen, die von den 
MV oder in der Praxis als übermässige Strenge oder Härte eingestuft wurden. Zudem 
wurde die Rechtsprechung der Kommission für den Status von Spielern kodifiziert. So 
wurden vier neue Ausnahmen für einen Verbandswechsel eingeführt.

Art. 9 Abs. 1

57. Ein Spieler kann nur einmal einen Verbandswechsel vor der Kommission für den Status 
von Spielern beantragen. Die einzige Ausnahme ist in Art. 9 Abs. 5 enthalten.

58. Ein Verbandswechselentscheid kann gemäss Art. 58 der FIFA-Statuten beim CAS ange-
fochten werden.19

59. Ein Antrag auf Verbandswechsel ist nur dann erforderlich, wenn der Spieler gemäss Art. 
5 Abs. 3 bereits an eine mit einem MV verbundene „sportliche Staatsbürgerschaft“ geb-
unden ist. Folglich muss ein Spieler, der gemäss Art. 5 (gegebenenfalls in Verbindung 
mit Art. 6 oder 7) für mehrere MV spielberechtigt ist, keinen Verbandswechselentscheid 
herbeiführen, wenn er von einem MV nur in einem Spiel in einem nicht offiziellen Wett-
bewerb eingesetzt wurde.

Art. 9 Abs. 2

60. Art. 9 Abs. 2 nennt die fünf Fälle, in denen ein Spieler die „sportliche Staatsbürgerschaft“ 
wechseln darf. Diese sind abschliessend. Sofern nicht anders angegeben, sind die Bedin-
gungen in allen Fällen kumulativ.

19. Siehe z. B. CAS 2010/A/2071 Irish Football Association / Football Association of Ireland, Daniel Kearns and FIFA; TAS 
2018/A/5634 Munir El Haddadi & Fédération Royale Marocaine de Football c. FIFA & Real Federación Española de Fútbol.

KOMMENTAR ZU DEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE SPIELBERECHTIGUNG FÜR VERBANDSMANNSCHAFTEN



36

Art. 9 Abs. 2 lit. a

61. Dieser reflektiert den vorstehenden Art. 8 Abs. 2 der Ausführungsbestimmungen. Ein 
Verbandswechsel darf gewährt werden, wenn der Spieler:

61.1 von seinem aktuellen MV in einem offiziellen Wettbewerb irgendeiner Kategorie, 
mit Ausnahme der internationalen A-Stufe, und irgendeiner Fussballsparte 
eingesetzt wurde und

61.2 bereits im Besitz der für den neuen MV massgebenden Staatsbürgerschaft war, 
bevor er in einem offiziellen Wettbewerb irgendeiner Fussballsparte von seinem 
aktuellen MV eingesetzt wurde.

62. Ein Spieler wurde in einem Spiel „eingesetzt“, wenn er physisch in dem Spiel gespielt 
hat, wenn auch nur für einige Sekunden, sei es in der Startaufstellung oder als Ersatz für 
einen anderen Spieler.

63. Der Begriff „offizieller Wettbewerb“ ist in den FIFA-Statuten definiert als „ein von der 
FIFA oder einer Konföderation organisierter Wettbewerb für Verbandsmannschaften“.

64. „Internationale A-Stufe’“ bezieht sich auf die höchste Stufe des Verbandsmannschafts-
fussballs, umgangssprachlich als die „Nationalmannschaft“ bezeichnet.20 

65. „Fussballsparte“ bezieht sich auf Verbandsfussball, Futsal oder Beach-Soccer.

66. Der Spieler muss zum Zeitpunkt seines ersten Einsatzes in einem Spiel eines „offiziellen 
Wettbewerbs“ für seinen aktuellen MV im Besitz der doppelten oder aber mehrfachen 
Staatsbürgerschaft (d. h. mindestens diejenige, die für den aktuellen MV und den neuen 
MV massgebend ist) oder einer „gemeinsamen Staatsbürgerschaft“ sein.

 

Art. 9 Abs. 2 lit. b

67. Diese begrenzte Ausnahme von der Regelung bezieht sich auf eine übermässige Härte 
im Zusammenhang mit der Ungleichbehandlung von MV infolge der unterschiedlicher 
nationaler Gesetze. MV mit Sitz in Ländern, die keine doppelte oder mehrfache Staats-
bürgerschaft zulassen, waren bisher nicht in der Lage, talentierte Fussballer aufzubieten, 
die innerhalb ihrer Diaspora gefördert wurden und bereits von einem anderen MV in 
einem „offiziellen Wettbewerb“ der Junioren eingesetzt worden waren, jedoch nie in 
einem internationalen „A“-Spiel.

20. FIFA-Reglement für internationale Spiele: Definitionen (Nr. 5).
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68. Ein Verbandswechsel darf gewährt werden, wenn der Spieler:

68.1 von seinem aktuellen MV in einem offiziellen Wettbewerb irgendeiner Kategorie, 
mit Ausnahme der internationalen A-Stufe, und irgendeiner Fussballsparte 
eingesetzt wurde;

68.2 nicht bereits im Besitz der für den neuen MV massgebenden Staatsbürgerschaft 
war, bevor er für seinem aktuellen MV in einem Spiel eines offiziellen Wettbewerbs 
irgendeiner Fussballsparte eingesetzt wurde;

68.3 zum Zeitpunkt seines letzten Einsatzes für seinen aktuellen MV in einem offiziellen 
Wettbewerb irgendeiner Fussballsparte noch nicht 21 Jahre alt war und

68.4 mindestens eine (1) Voraussetzung der „echten Verbindung“ gemäss Art. 6 oder 
7 erfüllt.

69. Ein Spieler wurde in einem Spiel „eingesetzt“, wenn er physisch in dem Spiel gespielt 
hat, wenn auch nur für einige Sekunden, sei es in der Startaufstellung oder als Ersatz für 
einen anderen Spieler.

70. Der Begriff „offizieller Wettbewerb“ ist in den FIFA-Statuten definiert als „ein von der 
FIFA oder einer Konföderation organisierter Wettbewerb für Verbandsmannschaften“.

71. „Internationale A-Stufe’“ bezieht sich auf die höchste Stufe des Verbandsmannschafts-
fussballs, umgangssprachlich als die „Nationalmannschaft“ bezeichnet.

72. „Fussballsparte“ bezieht sich auf Verbandsfussball, Futsal oder Beach-Soccer.

73. Im Sinne der Rechtssicherheit gilt das Alterserfordernis („noch nicht 21 Jahre alt war“) 
nicht für Spieler, die ihr letztes Spiel in einem offiziellen Wettbewerb irgendeiner Fussball-
sparte für ihren aktuellen Verband vor dem 18. September 2020 bestritten haben, als die 
Änderungen von September 2020 in Kraft getreten sind. 

74. Für Spieler, die unter diesen Umständen an einem offiziellen Wettbewerb (irgendeiner 
Fussballsparte) für ihren aktuellen Verband teilgenommen haben, war es gestützt auf 
den ehemaligen Wortlaut der Ausführungsbestimmungen nicht absehbar, dass ihnen 
eine solche Teilnahme einen Verbandswechsel verunmöglichen würde, sollte die FIFA die 
Bestimmungen für die Spielberechtigung lockern. Die folgende Tabelle enthält einige 
grundlegende Beispiele dieses Ansatzes:
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Vor dem 18. September 2020 eingereichter 
Antrag auf Verbandswechsel von Verband 

A zu Verband B 
Alterserfordernis Ergebnis

Geboren am 1. Januar 1997 auf dem Gebiet 
von Verband B

Erwerb der Staatsbürgerschaft des Landes 
von Verband B am 1. Januar 2020

Einsätze auf Jugendstufe in offiziellen 
Wettbewerben für Verband A: erstes Spiel am 

3. Januar 2015 (Alter: 18) und letztes Spiel
am 20. Juni 2018 (Alter: 21)

Kein Spiel für Verband A auf internationaler 
A-Stufe

NEIN

Letztes Spiel 
in offiziellen 

Wettbewerben 
mit Verband 

A vor dem 18. 
September 2020

Verbandswechsel 
möglich

Alterserfordernis 
nicht nötig 

+ 
alle anderen 
(kumulativen) 

Voraussetzungen) 
erfüllt

Geboren am 1. Januar 1997 auf dem Gebiet 
von Verband B

Erwerb der Staatsbürgerschaft des Landes 
von Verband B am 1. Januar 2020

Einsätze auf Jugendstufe in offiziellen 
Wettbewerben für Verband A: erstes Spiel am 

3. Januar 2015 (Alter: 18) und letztes Spiel
am 20. September 2020 (Alter: 23)

Kein Spiel für Verband A auf internationaler 
A-Stufe

JA

Letztes Spiel 
in offiziellen 

Wettbewerben 
mit Verband A 
nach dem 18. 

September 2020

Verbandswechsel 
nicht möglich

Alterserfordernis 
nicht erfüllt, da der 

Spieler am Tag seines 
letzten Spiels für 

Verband A 21 Jahre 
oder älter war.

Geboren am 1. Januar 2000 auf dem Gebiet 
von Verband B

Erwerb der Staatsbürgerschaft des Landes 
von Verband B am 1. Januar 2020

Einsätze auf Jugendstufe in offiziellen 
Wettbewerben für Verband A: erstes Spiel am 

3. Januar 2015 (Alter: 15) und letztes Spiel
am 20. Februar 2020 (Alter: 20)

Kein Spiel für Verband A auf internationaler 
A-Stufe

NEIN

Letztes Spiel 
in offiziellen 

Wettbewerben 
mit Verband 

A vor dem 18. 
September 2020

Verbandswechsel 
möglich

Alterserfordernis 
nicht nötig 

+ 
alle anderen 
kumulativen 

Voraussetzungen) 
erfüllt

Geboren am 1. Januar 2000 auf dem Gebiet 
von Verband B

Erwerb der Staatsbürgerschaft des Landes 
von Verband B am 1. Januar 2020

Einsätze auf Jugendstufe in offiziellen 
Wettbewerben für Verband A: erstes Spiel am 

3. Januar 2015 (Alter: 15) und letztes Spiel
am 20. November 2020 (Alter: 20)

Kein Spiel für Verband A auf internationaler 
A-Stufe

JA

Letztes Spiel 
in offiziellen 

Wettbewerben 
mit Verband A 
nach dem 18. 

September 2020

Verbandswechsel 
möglich

Alle kumulativen 
Voraussetzungen sind 
erfüllt, einschliesslich 
des Alterserfordernis, 
da der Spieler am Tag 
des letzten Spiels für 
Verband A noch nicht 

21 Jahre alt war.

75. Die Verpflichtung zur Erfüllung der Voraussetzung einer „echten Verbindung“ gemäss
Art. 6 oder 7 steht im Einklang mit dem allgemeinen Grundsatz, der den Bestimmungen
zugrunde liegt.
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Art. 9 Abs. 2 lit. c

76. Diese begrenzte Ausnahmeregelung bezieht sich auf eine übermässige Härte, bei der 
ein Spieler, der eine doppelte oder mehrfache Staatsbürgerschaft oder eine „gemeins-
ame Staatsbürgerschaft“ besitzt, von einem MV in einem offiziellen Wettbewerb irgen-
deiner Fussballsparte auf internationaler A-Stufe für eine begrenzte Anzahl von Spielen 
oder sogar eine begrenzte Anzahl von Minuten in einem einzigen Spiel eingesetzt wird. 
Gemäss der früheren Iteration der Bestimmungen war der Spieler für die Dauer seiner 
Verbandsmannschaftskarriere an diese „sportliche Staatsbürgerschaft“ gebunden.

77. Ein Verbandswechsel darf gewährt werden, wenn der Spieler:

77.1 von seinem aktuellen MV in einem internationalen „A“-Spiel eines offiziellen 
Wettbewerbs irgendeiner Fussballsparte eingesetzt wurde;

 
77.2 bereits im Besitz der für den neuen MV massgebenden Staatsbürgerschaft war, 

bevor er von seinem aktuellen MV in einem offiziellen Wettbewerb irgendeiner 
Kategorie und Fussballsparte eingesetzt wurde;

77.3 zum Zeitpunkt seines letzten Einsatzes für seinen aktuellen MV in einem offiziellen 
Wettbewerbirgendeiner Fussballsparte noch nicht 21 Jahre alt war. 

77.4 von seinem aktuellen MV in höchstens drei internationalen A-Spielen (in 
einem offiziellen Wettbewerb oder nicht offiziellen Wettbewerb) in irgendeiner 
Fussballsparte eingesetzt wurde;

77.5 seit seinem letzten Einsatz für seinen aktuellen MV in einem internationalen 
A-Spiel (in einem offiziellen oder nicht offiziellen Wettbewerb) in irgendeiner 
Fussballsparte mindestens drei Jahre vergangen sind und

77.6 er für seinen aktuellen MV nie in irgendeiner Fussballsparte in einem 
internationalen „A“-Spiel an der Endrunde der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 
oder eines Konföderationswettbewerbs eingesetzt wurde.

78. Ein Spieler wurde in einem Spiel „eingesetzt“, wenn er physisch in dem Spiel gespielt 
hat, wenn auch nur für einige Sekunden, sei es in der Startaufstellung oder als Ersatz für 
einen anderen Spieler.

79. Der Begriff „offizieller Wettbewerb“ ist in den FIFA-Statuten definiert als „ein von der 
FIFA oder einer Konföderation organisierter Wettbewerb für Verbandsmannschaften“.

80. „Internationale A-Stufe“ bezieht sich auf die höchste Stufe des Verbandsmannschafts-
fussballs, umgangssprachlich als die „Nationalmannschaft“ bezeichnet.
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81. „Fussballsparte“ bezieht sich auf Verbandsfussball, Futsal oder Beach-Soccer.

82. Zum Zeitpunkt des ersten Einsatzes für seinen aktuellen MV in einem „offiziellen Wett-
bewerb“ muss der Spieler im Besitz der doppelten oder mehrfachen Staatsbürgerschaft 
(d. h. mindestens derjenigen, die für den aktuellen MV und den neuen MV massgebend 
ist) oder einer „gemeinsamen Staatsbürgerschaft“ sein, unabhängig davon, ob es sich 
bei diesem ersten Spiel um ein Spiel auf Jugendstufe oder ein internationaler „A“-Spiel 
handelte.

83. „Endrunde eines Konföderationswettbewerbs“ bezieht sich auf den ersten Wettbewerb 
für eine bestimmte Fussballsparte. Als Beispiel seien die Wettbewerbe im Verbandsfuss-
ball genannt, die bei Redaktionsschluss  dieses Dokuments bestanden:

Konföderation Frauenfussball Männerfussball

AFC Asien-Pokal der Frauen Asien-Pokal

CAF
Afrikanischer Nationen-Pokal der 

Frauen
Afrikanischer Nationen-Pokal

Concacaf Concacaf-Frauenmeisterschaft Concacaf Gold Cup

CONMEBOL Copa América Femenina Copa América

OFC OFC-Nationen-Pokal der Frauen OFC-Nationen-Pokal

UEFA UEFA-Frauen-Europameisterschaft UEFA-Fussball-Europameisterschaft

84. Im Sinne der Rechtssicherheit gilt das Alterserfordernis („noch nicht 21 Jahre alt war“) 
nicht für Spieler, die ihr letztes Spiel in einem offiziellen Wettbewerb irgendeiner Fussball-
sparte für ihren aktuellen Verband vor dem 18. September 2020 bestritten haben, als die 
Änderungen von September 2020 in Kraft getreten sind. 

85. Für Spieler, die unter diesen Umständen an einem offiziellen Wettbewerb (irgendeiner 
Fussballsparte) für ihren aktuellen Verband teilgenommen haben, war es gestützt auf 
den ehemaligen Wortlaut der Ausführungsbestimmungen nicht absehbar, dass ihnen 
eine solche Teilnahme einen Verbandswechsel verunmöglichen würde, sollte die FIFA die 
Bestimmungen für die Spielberechtigung lockern. Diese Übergangsmassnahme gilt nur 
für das Alterskriterium in lit. c. Die folgende Tabelle enthält einige grundlegende Beispiele 
dieses Ansatzes:
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Vor dem 18. September 2020 eingereichter 
Antrag auf Verbandswechsel von Verband 

A zu Verband B 
Alterserfordernis Ergebnis

Geboren am 1. Januar 1993
Erwerb der Staatsbürgerschaft des Landes 

von Verband B am 1. Januar 2007 

Mehrere Einsätze auf Jugendstufe in 
offiziellen Wettbewerben für Verband A: 

erstes Spiel am 3. Januar 2010 (Alter: 17) und 
letztes Spiel am 5. November 2013 (Alter: 20)

Einsatz in einem Spiel der internationalen 
A-Stufe bei einer WM-Qualifikation für
Verband A am 20. Juni 2017 (Alter: 24)

hat in keiner Fussballsparte je an 
der Endrunde einer FIFA Fussball-

Weltmeisterschaft oder eines 
Konföderationswettbewerbs der 

internationalen A-Kategorie teilgenommen

Antrag im November 2020 eingereicht

NEIN

Letztes Spiel 
in offiziellen 

Wettbewerben 
mit Verband 

A vor dem 18. 
September 2020

Verbandswechsel 
möglich

Alterserfordernis 
nicht erfüllt 

+ 
alle anderen 
(kumulativen) 

Voraussetzungen) 
nötig

Geboren am 1. Januar 1999

Erwerb der Staatsbürgerschaft des Landes 
von Verband B am 1. Januar 2007

Mehrere Einsätze auf Jugendstufe in 
offiziellen Wettbewerben für Verband A: 

erstes Spiel am 3. Januar 2015 (Alter: 16) und 
letztes Spiel am 5. Juli 2019 (Alter: 20)

Einsatz in zwei Spielen der internationalen 
A-Stufe bei einer WM-Qualifikation für

Verband A am 4. Dezember 2019 (Alter: 20) 
und 1. Oktober 2020 (Alter: 21)

hat in keiner Fussballsparte je an 
der Endrunde einer FIFA Fussball-

Weltmeisterschaft oder eines 
Konföderationswettbewerbs der 

internationalen A-Kategorie teilgenommen.

Antrag im November 2023 eingereicht

JA

Letztes Spiel 
in offiziellen 

Wettbewerben 
mit Verband A 
nach dem 18. 

September 2020

Verbandswechsel 
nicht möglich

Alterserfordernis 
nicht erfüllt, da 
der Spieler am 

Tag seines letzten 
Spiels in offiziellen 
Wettbewerben für 
Verband A 21 Jahre 

oder älter war.

Geboren am 1. Januar 1997

Erwerb der Staatsbürgerschaft des Landes 
von Verband B am 1. Januar 2007

Mehrere Einsätze auf Jugendstufe in 
offiziellen Wettbewerben für Verband A: 

erstes Spiel am 3. Januar 2015 (Alter: 18) und 
letztes Spiel am 18. Oktober 2018 (Alter: 21)

Einsatz in zwei Spielen der internationalen 
A-Stufe bei einer WM-Qualifikation für

Verband A am 4. Dezember 2016 (Alter: 19) 
und 1. März 2017 (Alter: 20)

hat in keiner Fussballsparte je an 
der Endrunde einer FIFA Fussball-

Weltmeisterschaft oder eines 
Konföderationswettbewerbs der 

internationalen A-Kategorie teilgenommen

Antrag im November 2020 eingereicht

NEIN

Letztes Spiel 
in offiziellen 

Wettbewerben 
mit Verband 

A vor dem 18. 
September 2020

Verbandswechsel 
möglich

Alterserfordernis 
nicht nötig 

+ 
alle anderen 
kumulativen 

Voraussetzungen) 
erfüllt
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Vor dem 18. September 2020 eingereichter 
Antrag auf Verbandswechsel von Verband 

A zu Verband B 
Alterserfordernis Ergebnis

Geboren am 1. Januar 2000

Erwerb der Staatsbürgerschaft des Landes 
von Verband B am 1. Januar 2007

Mehrere Einsätze auf Jugendstufe in 
offiziellen Wettbewerben für Verband A: 

erstes Spiel am 3. Januar 2015 (Alter: 15) und 
letztes Spiel am 5. Juli 2022 (Alter: 22)

Einsatz in zwei Spielen der internationalen 
A-Stufe bei einer WM-Qualifikation für

Verband A am 4. Dezember 2019 (Alter: 19) 
und 1. Oktober 2020 (Alter: 20)

hat in keiner Fussballsparte je an 
der Endrunde einer FIFA Fussball-

Weltmeisterschaft oder eines 
Konföderationswettbewerbs der 

internationalen A-Kategorie teilgenommen

Antrag im November 2023 eingereicht

JA

Letztes Spiel 
in offiziellen 

Wettbewerben 
mit Verband A 
nach dem 18. 

September 2020

Verbandswechsel 
möglich

Alle kumulativen 
Voraussetzungen sind 
erfüllt, einschliesslich 
des Alterserfordernis, 

da der Spieler am 
Tag des letzten 

Spiels in offiziellen 
Wettbewerben für 

Verband A noch nicht 
21 Jahre alt war.

86. Mit dem Alterserfordernis, der Wartezeit, der Spielbeschränkung und der Begrenzung
der Teilnahme auf der höchsten Stufe des internationalen „A“-Fussballs wird die sportli-
che Integrität des internationalen Wettbewerbs angemessen geschützt.

Art. 9 Abs. 2 lit. d

87. Mit der Möglichkeit für einen Spieler, den Verband zu wechseln, wird die bestehende
Rechtsprechung der Kommission für den Status von Spielern kodifiziert. Vor der Reform
vom September 2020 betrachtete die Kommission für den Status von Spielern es als
übermässige Härte, Spielern unter solchen Umständen den Wechsel der „sportlichen Sta-
atsbürgerschaft“ nicht zu gestatten, da sie zu dem Zeitpunkt, als sie zum ersten Mal am
Verbandsmannschaftsfussball teilnahmen, nie die Möglichkeit hatten, zwischen ihrem
derzeitigen MV und dem neu aufgenommenen MV zu wählen.

88. Ein Verbandswechsel darf gewährt werden, wenn der Spieler:

88.1 von seinem aktuellen MV in einem offiziellen Wettbewerb irgendeiner Kategorie 
und Fussballsparte eingesetzt wurde;

88.2 sein neuer MV in die FIFA aufgenommen wurde, nachdem er von seinem aktuellen 
MV in seinem ersten Spiel in einem offiziellen Wettbewerb eingesetzt wurde;

88.3 von seinem aktuellen MV nie in einem offiziellen Wettbewerb auf irgendeiner 
Stufe in irgendeiner Fussballsparte eingesetzt wurde, nachdem der neuer MV in 
die FIFA aufgenommen wurde;

KOMMENTAR ZU DEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE SPIELBERECHTIGUNG FÜR VERBANDSMANNSCHAFTEN



43

88.4 zum Zeitpunkt seines ersten Einsatzes in einem Spiel eines „offiziellen 
Wettbewerbs“ auf irgendeiner Stufe in irgendeiner Fussballsparte für seinen 
aktuellen MV:

88.4.1 bereits im Besitz der Staatsbürgerschaft, die für den neuen MV 
massgebend ist, war oder

88.4.2 die Staatsbürgerschaft, die für den neuen MV massgebend ist, erhalten 
hat, sobald dies nach der Anerkennung des Landes dieses MV durch die 
Mehrheit der Mitglieder der Vereinten Nationen praktisch möglich war,

88.5 mindestens eine Voraussetzung der „echten Verbindung“ gemäss Art. 6 oder 7 
erfüllt.

89. Ein Spieler wurde in einem Spiel „eingesetzt“, wenn er physisch in dem Spiel gespielt 
hat, wenn auch nur für einige Sekunden, sei es in der Startaufstellung oder als Ersatz für 
einen anderen Spieler.

90. Der Begriff „offizieller Wettbewerb“ ist in den FIFA-Statuten definiert als „ein von der 
FIFA oder einer Konföderation organisierter Wettbewerb für Verbandsmannschaften“.

91. „Fussballsparte“ bezieht sich auf Verbandsfussball, Futsal oder Beach-Soccer.

92. Der Spieler muss:

92.1 zum Zeitpunkt seines ersten Einsatzes in einem Spiel eines „offiziellen 
Wettbewerbs“ im Besitz der doppelten oder mehrfachen Staatsbürgerschaft 
(d. h. mindestens derjenigen, die für den aktuellen MV und den neuen MV 
massgebend ist) oder einer „gemeinsamen Staatsbürgerschaft“ sein oder

92.2 nachweisen, dass er die Staatsbürgerschaft, die für den neuen MV massgebend 
ist, erhalten hat, sobald dies nach der Anerkennung des Landes durch die 
Mehrheit der Mitglieder der Vereinten Nationen praktisch möglich war. Dies wird 
im Einzelfall beurteilt.

93. Die Verpflichtung zur Erfüllung der Voraussetzung einer „echten Verbindung“ gemäss 
Art. 6 oder 7 steht im Einklang mit diesem allgemeinen Grundsatz, der den Bestimmun-
gen zugrunde liegt.

 
 
Art. 9 Abs. 2 lit. e

94. Dieser reflektiert den vorstehenden Art. 8 Abs. 2 der Ausführungsbestimmungen. Ein 
Verbandswechsel darf gewährt werden, wenn der Spieler:
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94.1 von seinem aktuellen MV in einem internationalen „A“-Spiel eines offiziellen 
Wettbewerbs irgendeiner Fussballsparte eingesetzt wurde;

94.2 ohne seine Zustimmung oder gegen seinen Willen kraft einer Verordnung einer 
staatlichen Behörde dauerhaft seine Staatsbürgerschaft verliert und

94.3 im Besitz der Staatsbürgerschaft ist, die für den neuen MV massgebend ist.

95. Ein Spieler wurde in einem Spiel „eingesetzt“, wenn er physisch in dem Spiel gespielt 
hat, wenn auch nur für einige Sekunden, sei es in der Startaufstellung oder als Ersatz für 
einen anderen Spieler.

96. Der Begriff „offizieller Wettbewerb“ ist in den FIFA-Statuten definiert als „ein von der 
FIFA oder einer Konföderation organisierter Wettbewerb für Verbandsmannschaften“.

97. „Internationale A-Stufe’“ bezieht sich auf die höchste Stufe des Verbandsmannschafts-
fussballs, umgangssprachlich als die „Nationalmannschaft“ bezeichnet.

98. „Fussballsparte“ bezieht sich auf Verbandsfussball, Futsal oder Beach-Soccer.

99. Die Frage, ob ein Spieler seine Staatsbürgerschaft ohne seine Zustimmung oder gegen 
seinen Willen kraft einer Verordnung einer staatlichen Behörde (z. B. Änderung des natio-
nalen Rechts, Entscheidung einer Ausländerbehörde auf der Grundlage einer Charakter-
bewertung) dauerhaft verliert, ist eine Tatsachenfrage und wird von Fall zu Fall beurteilt.

100. Der Verzicht oder die Aufgabe einer Staatsbürgerschaft durch einen Spieler, um eine an-
dere Staatsbürgerschaft zu erwerben, gilt jedoch nicht als „ohne seine Zustimmung oder 
gegen seinen Willen“ vorgenommen.

 
Art. 9 Abs. 3

101. Art. 9 Abs. 3 reflektiert den vorstehenden Art. 8 Abs. 1 lit. b der Ausführungsbestim-
mungen.

102. Ein Spieler, der einen positiven Verbandswechselentscheid erhält, ist in Wettbewerben 
(Qualifikations oder Endrunden) in denen er bereits seinen aktuellen MV vertreten hat, 
nicht für seinen neuen MV spielberechtigt. Dies dient dem Schutz der sportlichen Integ-
rität des internationalen Wettbewerbs.

103. 1Als Beispiel: Wenn ein Spieler von einem MV im Qualifikationsturnier für die „U-20-Kon-
tinentalmeisterschaft 2020“ eingesetzt wird, darf er nicht für einen anderen MV in der 
Endrunde eingesetzt werden (nach Erhalt eines positiven Verbandswechselentscheids).
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104. Der Spieler darf jedoch (vorbehaltlich seines Alters und der Wettbewerbsbestimmun-
gen) von seinem neuen MV in der Qualifikation oder Endrunde für die „U-20-Konti-
nentalmeisterschaft 2022“ eingesetzt werden, die als ein anderer Wettbewerb gilt. 
 

Art. 9 Abs. 4

105. Für einen Spieler, der die „sportliche Staatsbürgerschaft“ gemäss Art. 9 Abs. 2 wechseln 
möchte, muss der zuständige MV einen Antrag auf Verbandswechsel im Namen des 
Spielers gemäss der Verfahrensordnung bei der Kommission für den Status von Spielern 
einreichen, bevor der Spieler für seine Verbandsmannschaften teilnehmen darf.

 
Art. 9 Abs. 5

106. Mit Art. 9 Abs. 5 wird eine begrenzte regulatorische Ausnahme von der Beschränkung, 
dass ein Verbandswechsel nur einmalig gewährt werden darf, eingeführt. Ein Spieler, 
dem ein Verbandswechsel gewährt wurde, danach von seinem neuen MV aber nie eing-
esetzt wird, sieht sich einer übermässigen Härte ausgesetzt.

107. Einem Spieler wird erlaubt, einen Verbandswechselentscheid rückgängig zu machen, 
wenn:

103.1 ihm zuvor von der Kommission für den Status von Spielern ein Verbandswechsel 
gewährt wurde und

103.2 er vom neuen MV nie bei einem Spiel (in einem offiziellen oder nicht offiziellen 
Wettbewerb) in irgendeiner Fussballsparte eingesetzt wurde und

103.3 er weiterhin im Besitz der für diesen Verband massgebenden Staatsangehörigkeit ist.

108. Ein Spieler wurde in einem Spiel „eingesetzt“, wenn er physisch in dem Spiel gespielt 
hat, wenn auch nur für einige Sekunden, sei es in der Startaufstellung oder als Ersatz für 
einen anderen Spieler.

109. Der Begriff „offizieller Wettbewerb“ ist in den FIFA-Statuten definiert als „ein von der 
FIFA oder einer Konföderation organisierter Wettbewerb für Verbandsmannschaften“.

110. „Fussballsparte“ bezieht sich auf Verbandsfussball, Futsal oder Beach-Soccer.

111. Es gibt keine Wartezeit für die Beantragung eines Rückwechsels zum ehemaligen Verband.

112. Das Wort „weiterhin“ setzt voraus, dass der Spieler während der gesamten Zeit, in der 
seine „sportliche Staatsbürgerschaft“ an seinen neuen MV gebunden war, zwingend 
im Besitz der für seinen ehemaligen MV massgebenden Staatsbürgerschaft war. Hat 
ein Spieler während dieses Zeitraums die für seinen ehemaligen MV massgebende Sta-
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atsbürgerschaft aufgegeben, gilt die „echte Verbindung“ zwischen dem Spieler und 
seinem ehemaligen MV grundsätzlich als verloren.

113. Um Missbrauch zu verhindern und die sportliche Integrität des internationalen Wettbe-
werbs zu schützen, ist die Rückgängigmachung eines Verbandswechselentscheids nur 
einmal zulässig.

 
Art. 9 Abs. 6

114. Für einen Spieler, der einen Verbandswechselentscheid gemäss Art. 9 Abs. 5 rückgän-
gig machen möchte, muss der zuständige MV einen Antrag auf Verbandswechsel im 
Namen des Spielers gemäss der Verfahrensordnung bei der Kommission für den Status 
von Spielern einreichen, bevor der Spieler für seine Verbandsmannschaften teilnehmen 
darf.

 
Art. 9 Abs. 7

115. Art. 9 Abs. 7 reflektiert den vorstehenden Art. 8 Abs. 3 der Ausführungsbestimmungen.

116. Ein Spieler, für den ein Antrag auf Verbandswechsel eingereicht wurde, darf solange 
nicht am internationalen Fussball teilnehmen, bis die Kommission für den Status von 
Spielern (oder gegebenenfalls das CAS) den Fall entschieden hat. Dies dient dem Schutz 
der sportlichen Integrität des internationalen Wettbewerbs.
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RESSOURCEN 
 
 
Regelwerk der FIFA 

• FIFA-Statuten [Ausgabe 2020] 

• FIFA-Reglement für internationale Spiele [Ausgabe 2014]  

 

Urteile des Sportschiedsgerichts (CAS)

• TAS 92/80 B. v. Fédération Internationale de Basketball (FIBA)

• CAS 94/132 Puerto Rico Amateur Baseball Federation (PRABF) / USA Baseball (USAB)

• CAS 98/215 International Baseball Association (IBA)

• CAS OG 00/003 Arturo Miranda / International Olympic Committee (IOC)

• CAS 2007/A/1377 Melanie Rinaldi v. Fédération Internationale de Natation. (FINA)

• CAS 2010/A/2071 Irish Football Association v. Football Association of Ireland, Daniel Kearns and FIFA

• CAS 2012/A/2742 Qatar FA v. FIFA, Oman FA & AFC

• CAS 2012/A/3013 Sudan Football Association v. FIFA 

• CAS 2013/A/3360 Federação Cabo-verdiana de Futebol v. FIFA 

• CAS 2017/A/5001 Federación Boliviana de Fútbol v. FIFA 

• CAS 2017/A/5002 Federación Boliviana de Fútbol v. FIFA

• TAS 2017/A/5290 Florent Malouda c. CONCACAF

• TAS 2018/A/5634 Munir El Haddadi & Fédération Royale Marocaine de Football c. FIFA & Real Federación 

Española de Fútbol

• TAS 2020/A/7444 Munir El Haddadi & FRMF v. FIFA & RFEF
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KONTAKT 
 

Die FIFA setzt alles daran, die MV und die Interessenvertreter des Fussballs in Bezug auf 

den Inhalt dieses Dokuments und/oder in regulatorischen Angelegenheiten bezüglich der 

Spielberechtigung für Verbandsmannschaften im internationalen Fussball umfassend zu 

unterstützen. 

Sie können die FIFA unter legal@fifa.org jederzeit gerne kontaktieren.

Für Fragen bezüglich des Verfahrens zur Beantragung der Spielberechtigung oder eines 

Verbandswechsels konsultieren Sie bitte zuerst den kürzlich veröffentlichten „Leitfaden 

zur Einreichung eines Antrags auf Spielberechtigung oder Verbandswechsel“, der unter 

legal.fifa.com verfügbar ist. 
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